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Bericht

iiber die

~ Staatsverwaltung des Kantons Bern

fiir

das Jahr 1899.

Bericht des Regierungsprisidiums.

Volksentscheide.

Im Berichtsjahr fanden 3 kantonale Volksab-
stimmungen statt, néimlich: ’

1. Am 2. Juli @iber den Beschluss betreffend ein
31/2 % Anleihen fiir die Kantonalbank, welcher mit
21,322 gegen 9459, also mit einem Mehr von 11,863
Stimmen angenommen wurde.

Die Zahl der Stimmberechtigten betrug an diesem
Tage 124,423.

2. Am 29. Oktober iiber das Gesetz betreffend
die  Volksabstimmungen und 6ffentlichen Wahlen,
welches mit 32,889 gegen 13,140, also mit einem
Mehr von 19,749 Stimmen angehommen wurde.

3. An demselben Tag iiber das Gesetz betreffend
die Beteiligung des Staates an der offentlichen Kran-
kenpflege, welches mit 38,384 gegen 10,447, also mit
einem Mehr von 27,937 Stimmen angenommen wurde.

Die Zahl der Stimmberechtigten betrug an diesem
Tage 125,769.

Eidgendssische Abstimmungen fanden im Berichts-
jahr keine statt.

Vertretung in den eidgendssischen Réten.

Als Sténderite fir das Jahr 1899 wurden am
-23. November 1898 die bisherigen, némlich Regie-
rungsrat Ritschard und Grossrat Bigler, bestiitigt.

Im Herbst fand die Gesamterneuerung des National-
rates fiir 3 Jahre statt. Fis wurden gewiihlt:

im V. Wahlkreis (Oberland) Bezirksprokurator
Zurbuchen, Amtsnotar Biihler, Hotelier Ruchti, Guts-
besitzer Rebmann und Bezirksingenieur Neuhaus,

im VI. Wahlkreis (Mittelland) Kaufmann Hirter,
Grutsbesitzer Jenni, Regierungsrat Steiger, Baumeister
Biirgi und Fiirsprecher Wyss,

im VIL. Wahlkreis (Emmenthal) Arzt Dr. Miiller,
Fiirsprecher Biithlmann, Landwirt Zumstein und Re-
daktor Berger,

im VIII. Wahlkreis (Oberaargau) Eisenbahn-
direktor Dinkelmann, Fabrikant Moser, Gutshesitzer
Steinhauer und Fabrikant Bangerter,

im IX. Wahlkreis (Seeland) Arzt Dr. Béhler, Ge-
richtspriisident Zimmermann, Gutsbesitzer Freiburg-
haus und Handelsmann Will,

im X. Wahlkreis (Jura-Siid) Professor Rossel,
Regierungsrat Gobat und Regierungsstatthalter Locher,

im XI. Wahlkreis (Jura-Nord) Fiirsprecher Folle-
téte und Regierungsstatthalter Boéchat.

Davon sind neugewithlt die Herren Fiirsprecher
Wyss, Landwirt Zumstein, Regierungsstatthalter
Locher und Regierungsstatthalter Boéchat.

Am 13. Dezember kassierte der Nationalrat in-
folge erhobener Beschwerde die Wahl des Herrn Re-
gierungsstatthalter Locher. Die demzufolge angeordnete
Neuwahl erfolgte nicht mehr im Berichtsjahr.
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2 Regierungsprisidium.

Grosser Rat.

Ersatzwahlen in den Grossen Rat mussten 7 ge-
troffen werden, 3 infolge Demission und 4 infolge
Hinscheides der bisherigen Inhaber der Stellen. Gegen
die daherigen Wahlverhandlungen langten keine Be-
schwerden ein.

Fiir das Verwaltungsjahr 1899/1900 wurden zum
Prisidenten des Grossen Rates Fiirsprecher Lenz in
Bern, zu Vizepriisidenten Burgerratspriisident von
Muralt in Bern und Handelsmann Will in Nidau
gewihlt.

Als Stimmenzihler wurden die bisherigen, Guts-
besitzer von Wattenwyl in Oberdiessbach, Handels-
mann Burkhalter in Walkringen, Uhrenfabrikant Droz
in St. Immer und Arbeitersekretariatsadjunkt Reimann
in Biel, bestitigt.

Der Grosse Rat versammelte sich in 6 Sessionen
mit 26 Sitzungstagen und behandelte folgende wich-
tigeren Geschifte:

1. Beratung wund Beschlussfassung iiber Gegen-
stiinde, welche der Volksabstimmung unterliegen (St-V.,
Art 26, Ziff. 1):

a. Gesetz betreffend die Beteiligung des Staates
an der oOffentlichen Krankenpflege; erste und
zweite Beratung;

b. Gesetz iiber die Volksabstimmungen und 6ffent-
lichen Wahlen; erste und zweite Beratung;

c. Gesetz iber die Vercinigung der Tierarznei-
schule mit der Hochschule; erste und zweite
Beratung ;

d. Beschluss betreffend ein Anleihen von 15 Mil-
lionen Franken fiir die Kantonalbank.

2. Erlass von Dekreten (St.-V., Art. 26, Ziff. 2):

a. betreffend Reorganisation der Bezirksbehorden
des Amtsbezirkes Bern;

b. betreffend Vereinigung der Einwohnergemeinde
Vingelz mit derjenigen von Biel;

c. betreffend die Abtrennung der Einwohner- und
Kirchgemeinde Trubschachen vom Civilstands-
kreis Langnau; .

d. betreffend den abteilungsweisen Unterricht in
den Primarschulen.

3. Behandelte Molionen wund beantwortete Inter-
pellationen.

Es wurden erheblich erklért:

a. Die Motion Wyss vom 26. Dezember 1898:

,Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht

,und Antrag zu bringen behufs gesetzlicher
,Regelung der Streitfrage, ob das Ziichtigungs-
yrecht gegeniiber Minderjéhrigen nur den Eltern
yoder auch solchen Personen zusteht, welchen
ydie .Zucht* der Kinder gesetzlich anvertraut
Hist :

b. Die Motion Will und Mithafte vom 26. De-
zember 1898:

,Die unterzeichneten Mitglieder des Grossen

,Rates stellen den Antrag, es sei durch das
pBureau eine siebengliedrige Ratskommission

C.

d.

e.

»zu bestellen mit der Aufgabe, zu priifen und
,mit Beforderung Bericht zu erstatten, ob nicht
yeine Revision des Grossratsreglementes vom
» 1. Mérz 1894, speciell der Artikel 28, 29 und
,30, vorzunchmen sei.*

Die Motion Lenz und Mithafte vom 27. De-
zember 1898:

,Der Regierungsrat wird eingeladen, Bericht
yund Antrag zu bringen iiber Durchfithrung
yder bereits eingeleiteten Revision der Gerichts-
yorganisation und des Civilprozesses.“

Der erste Teil der Motion Demme vom 13. Mérz
1899, lautend:

» Unterzeichneter ersucht die Regicrung, Be-
oricht und Antrag zu bringen iiber gesetzliche
,Massnahmen zur Bekimpfung des unlauteren
., Wettbewerbes.“

Die Motion Wassilieff und Mithafte vom 16. Mérz
1899 :

»,Die Regierung wird eingeladen, Bericht und
,Antrag zu bringen, ob es nicht thunlich wire,
»den Gemeinden, welche es begehren, das Recht
,einzurdumen, analog der Bildung der Gewerbe-
»gerichte, unter der Mitwirkung des Staates die
,obligatorische Arbeitslosenversicherung einzu-
Hfihren und Arbeitsimter zu schaffen, welche
»den Arbeitsnachweis zu regeln und die obli-
ygatorische Arbeitslosenversicherung zu fiithren
,hiitten.“

/. Die Motion Briistlein und Mithafte vom 15. Mai

1899 :

yDer Regierungsrat wird eingeladen, fir den
,Fall, dass die vom schweizerischen Bundesrat
»in Aussicht genommene Erleichterung der Er-
,werbung des Schweizerbiirgerrechtes in niichster
yZeit nicht verwirklicht werden sollte, in An-
ywendung von Art. 64 der Staatsverfassung
neinen Gesetzesentwurf betreffend Revision von
»Titel VIII der Fremdenordnung vom 21. De-
yzember 1816 einzubringen. Dabei wire ins-
,besondere darauf Bedacht zu nehmen, dass die
,Erwerbung des bernischen Landrechtes und
yeines bernischen Gemeindebiirgerrechtes fol-
ygenden Kategorien von Auslindern wesentlich
perleichtert wiirde:

,1. den in der Schweiz gebornen Auslindern,
ywelche beim Eintritt ihres Mehrjahrigkeitsalters
,im Kanton Bern wohnen und wihrend einer
,gewissen Anzahl Jahre in diesem Kanton ge-
,wohnt haben;

»2. den verwitweten oder abgeschiedenen
,Auslinderinnen, welche vor ihrer Verheiratung
,Bernerinnen waren, mitsamt ihren minder-
njahrigen Kindern.“

g. Die Motion Roth vom 18. Mai 1899:

,Der Regierungsrat wird ersucht, die Frage
,zu priifen, ob es nicht zweckmissig wire, die
yJugend in den Schulen auf die Gefahren des
»Alkoholismus aufmerksam zu machen, in der
, Weise, dass einige diesbeziigliche Lesestiicke
»als Anhang den im Gebrauch stehenden Lese-
,biichern beigegeben wiirden.“



Regierungsprigidium. 3

h. Dic Motion Scherz und Mithafte vom 18. Mai
1899:

,Der Regierungsrat wird ersucht, Bericht und
,Antrag einzubringen, ob nicht mittelst der kan-
tonalen Hypothekarkasse die grundpfiandlichen
»Schulden auf Rechnung der Gemeinden amor-
Htisiert und dieser Amortisation entsprechend
ydann fiir den betreffenden Grundbesitz der
,Schuldenabzug fiir die Gemeindesteuer gewihrt
,werden kann.“

i. Das Postulat der Staatswirtschaftskommission
vom 27. November 1899:

yDer Regierungsrat wird eingeladen, Bericht
yund Antrag einzubringen iiber die Frage, ob
Lnicht der Geldverkehr der Staatskasse und der
yBezirkskassen, sowie der Geldinstitute des
,Staates wesentlich vereinfacht und rationeller
sgestaltet werden konne.*

Nicht erheblich wurden erklidrt die Motion Burk-
hardt und Mithafte vom 21. November 1898 betreffend
die Ausscheidung der Schutzwaldungen und der zweite
Teil der Motion Demme vom 13. Méarz 1899 betreffend
die Revision des Hausiergesetzes.

Folgende Interpellationen wurden gestellt und be-
antwortet :

a. Interpellation Jacot betreffend Eroffnung der
Rettungsanstalt zu Sonvilier;
b. Interpellation Moor betreffend Impfversuche an
Pfleglingen offentlicher Krankenanstalten ;
c. Interpellation Miiller betreffend Ausrichtung von
Stipendien an Schiiler von Mittelschulen.
Die im Bericht pro 1898 als noch unerledigt er-
withnte Interpellation Boinay wurde zuriickgezogen.

Von den beim Grossen Rat anhiingigen, aber von
ihm im Berichtsjahr noch nicht erledigten Greschiften
sind zu erwihnen: ;

1. Die Gesetze iiber die direkten Staats- und Ge-
meindesteuern, iiber die Viehversicherung, iiber die
Wiihlbarkeit der Frauen als Mitglieder von Schul-
kommissionen, itber Ergéinzung von § 107 des Primar-
schulgesetzes, iiber Vereinfachungen und Anderungen
in der Gesetzgebung, iiber den Tierschutz, iiber Ab-
inderung des Gesetzes betreffend die Erbschafts- und
Schenkungssteuer, iiber Vereinfachungen im Staats-
haushalt.

2. Die Dekrete betreffend das Bestattungswesen,
betreffend die Verteilung des Alkoholzehntels, be-
treffend das Verfahren zur Erlangung von Baube-
willigungen und zur Beurteilung von Einsprachen
gegen Bauten, betreffend die Errichtung einer zweiten
Pfarrstelle in Koniz, betreffend die Beitriige der pri-
vaten Feuerversicherungsgesellschaften an die Kosten
des Losch- und Feuerwehrwesens, betreffend Abiin-
derung des Dekretes iiber die Wirtschaftspolizei, be-
treffend das Verfahren bei Volksabstimmungen und
Volkswahlen, sowie das Reglement fiir den Grossen Rat.

3. Die Motionen Burger und Mithafte betreffend
Ausarbeitung eines Gesetzes iiber Unvereinbarkeit
von Beamtungen, Wassilieff und Mithafte betreffend
Schutz der Vereinigungen der Konsumenten und
selbstthitigen Produzenten, Bithlmann betreffend Wahl
der Vertreter des Kantons in den Verwaltungsbe-

horden der Bundesbahnen, Biihlmann betreffend
Kosten der Stellyertreter der Bezirksbeamten im Fall
von Militirdienst, Lohner betreffend die Revision des
Gesetzes iiber das Gemeindewesen.

Regierungsrat.

Regierungsprisidenten waren: bis Ende Mai Justiz-
direktor Kliy und von da an der Unterzeichnete.
Vizepriisidenten waren: bis Ende Mai der Unter-

zeichnete und von da an Gemeinde- und Landwirt-
schaftsdirektor Minder.

Gremiiss Beschluss des Grossen Rates vom 24. No-
vember 1898 wurden vom 1. Januar 1899 an auf
Grundlage des Dekretes vom 30. August die Ver-
waltungszweige zu Direktionen vercinigt und diese
Direktionen verwaltet wie folgt:

1. Die Direktion des Innern von Regierungsrat
Steiger;

2. Die Direktion der Justiz von Regierungsrat Kldy;

3. Die Direktion der Polizei und der Sanitit von
Regierungsrat Joliat;

4. Die Direktion der Finanzen und der Doménen
von Regierungsrat Scheurer;

5. Die Direktion des Unterrichtswesens von Re-
gierungsrat Gobat; :

6. Die Dircktion der Bauten und der Eisenbahnen
von Regierungsrat Morgenthaler;

7. Die Direktion der Forsten und des Militirs von
Regierungsrat von Wattenwyl;

8. Die Direktion des Armenwesens und des Kirchen-
wesens von Regierungsrat Ritschard ;

9. Die Direktion des Gemeindewesens und der
Landwirtschaft von Regierungsrat Minder.

Gestiitzt auf diesen Beschluss hat der Regierungs-
rat die Stellvertretung geordnet wic folgt:

1. Direktion des Innern: Stellvertreter Regierungs-
rat Gobat;

2. Direktion der Justiz: Stellvertreter Regierungs-
rat Minder;

3. Direktion der Polizei und der Sanitit: Stell-
vertreter Regierungsrat Kliy fiir die Polizei und Re-
gierungsrat Steiger fiir die Sanitit;

4. Dircktion der Finanzen und der Domiinen:
Stellvertreter Regierungsrat von Wattenwyl;

5. Direktion des Unterrichtswesens: Stellvertreter
Regierungsrat Steiger;

6. Direktion der Bauten und der Eisenbahnen:
Stellvertreter Regierungsrat Scheurer;

7. Direktion der Forsten und des Militérs: Stell-
vertreter Regierungsrat Scheurer fiir die Forsten und
Regierungsrat Morgenthaler fiir das Militér;

8. Direktion des Armenwesens und des Kirchen-
wesens: Stellvertreter Regierungsrat Joliat fiir das
Armenwesen und Regierungsrat Minder fiir das
Kirchenwesen;;

9. Direktion des Gemeindewesens und der Land-
wirtschaft: Stellvertreter Regierungsrat Ritschard fiir
das Gemeindewesen und Regierungsrat von Wattenwyl
fiir die Landwirtschaft.



4 Regierungsprisidium.

Am 27. April hat der Regierungsrat sodann das
im Dekret vom 10. August 1898 vorgesehene Ge-
schiftsreglement fiir seine Verhandlungen erlassen.

Im Berichtsjahr wurden vom Regierungsrat in
114 Sitzungen 4278 Geschifte ecrledigt.

Bezirksbeamte.

Im Berichtsjahr mussten angeordnet werden:

1. infolge Neukreierung der Stelle durch Dekret
vom 18. Mai 1899 die Wahl des dritten Gerichts-
priisidenten in Bern;

2. infolge Todes des bisherigen Inhabers Amts-
richter-, resp. Amtsgerichtssuppleantenwahlen in den
Amtsbezirken Bern, Biel, Freibergen, Laupen und
Miinster;

3. infolge Demission Grerichtspriisidentenwahlen in
den Amtsbezirken Erlach und Neuenstadt, Amts-
richter-, resp. Amtsgerichtssuppleantenwahlen in den
Amtsbezirken Aarberg, Bern, Pruntrut und Saanen,
Betreibungsbeamtenwahlen in den Betreibungskreisen
Bern-Stadt und Schwarzenburg;

4. infolge Ablaufs der Amtsdauner Betreibungs-
beamtenwahlen in den Betreibungskreisen Bern-Land,
Burgdorf, Courtelary, Delsberg, Fraubrunnen, Frutigen,
Intertaken, Konolfingen, Laufen, Oberhasli, Saanen,
Niedersimmenthal, Thun und Wangen, welche die
Bestiitigung der bisherigen Inhaber ergaben.

Diese Wahlen blieben unbeanstandet bis an die-
jenige des Gerichtsprisidenten von Neuenstadt, welche
gestiitzt auf Art. 13 der Staatsverfassung kassiert
werden musste. Gegen die daraufhin erfolgte Neuwahl
langte keine Beschwerde ein.

Staatskanzlei.

Der Staatskalender ist im Berichtsjahr anders an-
geordnet und mit einigen statistischen Angaben ver-
sehen worden.

Staatsarchiv.

Im Berichtsjahr wurde die grosse Sammlung von
Mandaten und Druckschriften von 1523—1798 in
29 Binde vereinigt und mit einem Register versehen.
Da das bisherige Lokal des Planarchivs fiir die
Druckschriftenverwaltung der Staatskanzlei eingerdumt
werden musste, wurde die grosse Sammlung von
Plinen nach griindlicher Revision in den Kifigturm
verlegt. Ebendahin gelangten auch die Akten der
Finanzdirektion von 1831—1870.

Im Nebengebiude des Kifigturms wurde ‘mit dem
schon 1898 verlegten ehemaligen fiirstbischoflich
baselschen Archiv auch das jurassische Archiv der
nachfolgenden Perioden vereinigt.

Der Druck der Fontes Rerum Bernensium konnte
begonnen werden und gedieh bis Neujahr 1900 zum
9. Bogen.

Herr v. Goumoéns von Worb hat in verdankens-
wertester Weise das reichhaltige und interessante
Schlossarchiv von Worb dem Staatsarchiv abgetreten.
Dasselbe wurde nach der bestehenden Ordnung auf-
gestellt und inventarisiert.

Auf eine im Grossen Rat von Grossrat Dr. Milliet
gemachte Anregung hin wurden die Thiiren der im
Erdgeschoss des Rathauses liegenden Archivgewblbe
mit Eisenblech beschlagen, und auf diese Weise wurde
die Feuersgefahr ganz erheblich gemindert.

Bern, 3. April 1900.

Der Regierungsprdsident :

Morgenthaler.

Vom Regierungsrat genehmigt am 25. April 1900.

Test. Der Staatsschreiber: Kistler.



	Bericht des Regierungspräsidiums

